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P r o t o k o l l
 
über die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allg. 
Ordnungsangelegenheiten  am Montag, 26.01.2026, Ratssaal, An der Stadtmauer 1, 31535 
Neustadt a. Rbge.

 
Anwesend:

Vorsitzende/r
Herr Heinz-Günter Jaster  

Mitglieder
Herr Dr. Ulrich Baulain  
Frau Andrea Czernitzki  
Herr Peter Hake  
Herr Hans-Dieter Jaehnke  
Herr Dr. Godehard Kass  
Herr Manfred Lindenmann  
Frau Christine Nothbaum Vertreterin für Herrn Thomas Stolte
Herr Heinz-Jürgen Richter  
Frau Christina Schlicker Vertreterin für Herrn Matthias Rabe
Herr Wilhelm Wesemann  

Grundmandat
Herr Edward-Philipp Pieper  

Verwaltungsvorstand
Frau Annette Plein Fachbereichsleitung 2, Bürgerdienste

Beratende Mitglieder
Herr Adel Amor  
Frau Anja Beermann Polizeikommissariat Neustadt a. Rbge.
Herr Dirk Herrmann  
Herr Werner Magers  
Frau Sieglinde Ritgen  

Gäste
Frau Jørdis Stamm, ENERPARC AG,
Herr Nico Huscheck, AQWISO GmbH,
Herr Dr. Jan-Hendrik Piel, Renino GmbH,
Herr Frank Semmler, Präventions-Team
Polizeiinspektion Garbsen

 

Verwaltungsangehörige/r
Frau Meike Kull Fachdienstleitung Stadtplanung
Frau Iris Mohrhoff Fachdienst Stadtplanung, Protokoll

Zuhörer/innen
6 Personen, davon 1 Pressevertreter  
 
 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende: 19:38 Uhr
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 1. Feststellung  der ordnungsgemäßen  Ladung,  der

Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
 

 
Herr Jaster eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.
 
 
 2. Genehmigung  des Protokolls  über  den öffentlichen  Teil der

Sitzung am 24.11.2025
 

 
  Der Ausschuss fasst einstimmig bei 3 Enthaltungen folgenden
 
Beschluss :
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 24.11.2025 wird genehmigt.
 
 
 3. Berichte und Bekanntgaben  

 
Berichte und Bekanntgaben liegen nicht vor.
 
 3.1. Wanderkonzept für die Steinhuder Meer Region 2025/191

 
Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
 
 
 4. Einwohnerfragestunde  gemäß  § 62 Absatz  1 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
 

 
Von der Einwohnerfragestunde wird kein Gebrauch gemacht.
 
 
 5. Antrag  auf Änderung  des Flächennutzungsplans  und Aufstellung

eines vorhabenbezogenen  Bebauungsplans  für die Realisierung
eines Solarparks  in den Stadtteilen  Borstel  und Hagen;
Grundsatzbeschluss

2025/017

 
Frau Stamm und Herr Huscheck stellen die Vorlage anhand einer PowerPoint Präsentation
(Anlage 1) vor und beantworten die Fragen des Gremiums. Da Herr Jaster als
Ortsbürgermeister agiert, übernimmt Herr Lindenmann als Ausschussältester vorübergehend
den Vorsitz. Nach diversen Wortbeiträgen wird sich im Ausschuss bei einer Gegenstimme
darauf verständigt, die Vorlage wegen Beratungsbedarf zurückzustellen.   
 
 
 6. Flächennutzungsplanergänzung  Nr. 10 und

Flächennutzungsplanänderung  Nr. 39 „Nienburger  Straße  /
Moorgärten “, Stadt Neustadt a. Rbge., Kernstadt
- Beschluss zu den Stellungnahmen
- Feststellungsbeschluss

2025/204

 
Ohne Aussprache fasst der Ausschuss einstimmig folgenden empfehlenden
 
Beschluss:
 
1. Den Stellungnahmen zur Flächennutzungsplanergänzung Nr. 10 und zur
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Flächennutzungsplanänderung Nr. 39 "Nienburger Straße / Moorgärten", Stadt Neustadt
a. Rbge., Kernstadt, wird, wie in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/204
ausgeführt, stattgegeben bzw. nicht gefolgt. Die Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr.
2025/204 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
 

2. Die Flächennutzungsplanergänzung Nr. 10 und die Flächennutzungsplanänderung Nr. 39
"Nienburger Straße / Moorgärten", Stadt Neustadt a. Rbge., Kernstadt werden festgestellt.
Die Begründung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB hat in der Fassung der Anlage 2 zur
Beschlussvorlage Nr. 2025/204 an dieser Beschlussfassung teilgenommen.

 
 
 7. Bebauungsplan  Nr. 168 „Gewerbegebiet  Moorgärten „, Stadt

Neustadt a. Rbge., Stadtteil Kernstadt
- Beschluss zu den Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss

2025/219

 
Ohne Aussprache fasst der Ausschuss einstimmig folgenden empfehlenden
 
Beschluss:

1. Den Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 168 „Gewerbegebiet Moorgärten“, Stadt
Neustadt a. Rbge., Stadtteil Kernstadt, wird, wie in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage
Nr. 2025/219 ausgeführt, stattgegeben bzw. nicht gefolgt. Die Anlage 1 zur
Beschlussvorlage Nr. 2025/219 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

 
2. Der Bebauungsplan Nr. 168 „Gewerbegebiet Moorgärten“, Stadt Neustadt a. Rbge.,

Stadtteil Kernstadt, wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Anlage
2 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/219). Die Begründung hat in der Fassung der Anlage
3 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/219 an dieser Beschlussfassung teilgenommen.

 
 
 8. Flächennutzungsplanänderung  Nr. 45 "EDEKA-Markt  Hagen",

Stadt Neustadt a. Rbge.; Stadtteil Hagen
- Beschluss zu den Stellungnahmen
- Veröffentlichungsbeschluss

2025/216

 
Ohne Aussprache fasst der Ausschuss einstimmig folgenden empfehlenden
 
Beschluss:

1. Den Stellungnahmen zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 45 "EDEKA-Markt Hagen",
Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Hagen, wird, wie in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage
Nr. 2025/216 ausgeführt, stattgegeben bzw. nicht gefolgt. Die Anlage 1 zur
Beschlussvorlage Nr. 2025/216 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die Veröffentlichung der Flächennutzungsplanänderung Nr. 45 "EDEKA-Markt Hagen",
Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Hagen, einschließlich Begründung mit den wesentlichen
umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen im Internet, ist gemäß § 3 Abs. 2
BauGB durchzuführen (Anlagen zur Beschlussvorlage Nr. 2025/216). 
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 9. Bebauungsplan  Nr. 514 "EDEKA-Markt  Hagen",  Stadt Neustadt

a. Rbge.; Stadtteil Hagen
- Beschluss zu den Stellungnahmen
- Veröffentlichungsbeschluss

2025/215

 
Frau Plein erklärt, dass der Beschlussvorschlag aus technischen Gründen geändert und um
den neuen Absatz 3 ergänzt werden muss. 
 
Daraufhin fasst der Ausschuss einstimmig folgenden empfehlenden abweichenden
 
Beschluss:

1. Für die Verlagerung, Modernisierung und Erweiterung des bestehenden EDEKA-
Marktes in Hagen ist auf Antrag des Vorhabenträgers gemäß § 12 BauGB das
Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans eingeleitet
worden. Der hinsichtlich der Verkaufsfläche modifizierte Antrag (Anlage 1 zur
Beschlussvorlage Nr. 2025/215) wird zur Kenntnis genommen.

 
2. Den Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 514 "EDEKA-Markt Hagen“, Stadt

Neustadt a. Rbge., Stadtteil Hagen, wird, wie in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr.
2025/215 ausgeführt, stattgegeben bzw. nicht gefolgt. Die Anlage 2 zur
Beschlussvorlage Nr. 2025/215 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

 
3. Die derzeit in der Anlage „Grundriss Dachdraufsicht“ des Vorhaben- und

Erschließungsplans (Anlage 3 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/215) vorhandene
Übersicht ist nicht mehr Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplans. Die
Darstellung soll stattdessen als beispielhafte Umsetzung in die Planbegründung
übernommen werden. Die in der Übersicht angegebene Menge an PV-Modulen (ca.
1.230 m² überdeckte Fläche) muss insgesamt mindestens auf dem Projektgrundstück
realisiert werden. Sollte im Falle derzeit noch nicht bekannter technischer und/oder
statischer Zwänge eine Umsetzung nicht komplett auf der Dachfläche erfolgen können,
muss die nicht auf der Dachfläche umsetzbare PV-Modul-Fläche alternativ an anderer
Stelle auf dem Projektgrundstück realisiert werden. Dies kann auch als senkrechte
Montage der PV-Module erfolgen. Eine sinngemäße rechtssichere Formulierung ist als
weitere textliche Festsetzung in den Bebauungsplan zu übernehmen.
 

4. Die Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 514 "EDEKA-Markt Hagen“,
Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Hagen, einschließlich Begründung mit den
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen im Internet, ist
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen (Anlagen zur Beschlussvorlage Nr. 2025/215)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 7 von 9

 
 10. 56. Änderung  des Flächennutzungsplans  für die Realisierung

des "Reitplatz  Gauselsfeld " im Stadtteil  Schneeren , Stadt
Neustadt a. Rbge.,
- Aufstellungsbeschluss
- Veröffentlichungsbeschluss

2025/182

 
Ohne Aussprache fasst der Ausschuss einstimmig folgenden empfehlenden
 
Beschluss:
 
1. Die Flächennutzungsplanänderung Nr. 56 „Reitplatz Gauselsfeld“, Stadt Neustadt a.

Rbge., Stadtteil Schneeren, wird einschließlich Begründung gem. § 2 Abs. 1 BauGB
aufgestellt (Anlagen 1 und 2 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/182). Der Geltungsbereich
ergibt sich aus der zeichnerischen Darstellung des Planes (Anlage 1 zur
Beschlussvorlage Nr. 2025/182).

 
2. Die Veröffentlichung der Flächennutzungsplanänderung Nr. 56 „Reitplatz Gauselsfeld“,

Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Schneeren, einschließlich Begründung mit den
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen, ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
durchzuführen. Die Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB ist durchzuführen.

 
 
 11. Antrag  auf Änderung  des Flächennutzungsplans  und Aufstellung

eines vorhabenbezogenen  Bebauungsplans   für die
Realisierung  eines Solarparks  in dem Stadtteil  Eilvese  (Nordost);
Grundsatzbeschluss

2025/146

 
Herr Dr. Piel stellt die Vorlage mittels einer PowerPoint Präsentation (Anlage 2) vor.
Anschließend beantwortet er die Fragen der Mitglieder.
 
Daraufhin fasst der Ausschuss einstimmig folgenden empfehlenden
 
Beschluss:

1. Dem Antrag des Projektentwicklers auf Änderung des Flächennutzungsplans und
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für einen Solarpark auf den
Flurstücken 18/1, 20/1, 25/1, 27/2, 28/2, 29, 31/1, 32/1, 33/1, 35/1, 40/1, 121/25,
122/25, 123/25, 124/25, 125/25, 129/25, 130/25, 131/25, 133/25, 134/25 und 137/25
(Projektbereich) sowie auf dem Flurstück 128/25 und den Wegeparzellen 108/1, 110/1,
111/1 und 138/25 (alle Gemarkung Eilvese, Flur 2) (Geltungsbereich) wird zugestimmt.
Die Planung soll auf die Agenda des Fachdienstes Stadtplanung genommen werden
und aufgrund der klimaökologischen und energetischen Bedeutsamkeit des Vorhabens
sollen die Bauleitplanverfahren kurzfristig eingeleitet werden.
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung sind Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung eines Solarparks (PV-Freiflächenanlagen)
östlich der Bahnstrecke Hannover-Bremen nördlich der Ortslage Eilvese im Stadtteil
Eilvese.

 
2. Gemäß des vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. am 05.12.2024 beschlossenen

Grundsatzpapiers zur räumlichen Steuerung von PV-Freiflächenanlagen wird für die
verbindliche Bauleitplanung u.a. aufgrund des konkreten Projektbezuges ein
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan gem. § 12
BauGB aufgestellt.
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3. Die Planung ist im Auftrag und auf Kosten des Antragstellers zu erstellen. Die

zugehörigen Verfahren und die Bauleitplanungen sind durch ein externes
Planungsbüro durchzuführen.

 
4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der gesamte Projektbereich eine Flächengröße

von ca. 27,3 ha aufweisen wird. Davon liegen ca. 8,4 ha (ca. 30%) jenseits des
privilegierten 200 m-Bereiches entlang der Bahnstrecke Hannover-Bremen. Die vom
Rat der Stadt am 05.12.2024 beschlossene Jahresflächenbegrenzung von 25 ha für
PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind für das Jahr 2025 bereits durch andere Projekte
(Bordenau, Borstel/Hagen und Niedernstöcken) beantragt und derzeit in politischer
Beratung bzw. bereits beschlossen (Grundsatzbeschluss Niedernstöcken).

 
 
 12. Anfragen  

 
 12.1. Schulbus Otternhagen  

 
Frau Nothbaum berichtet, dass der Schulbus in Otternhagen auf privaten Grundstücken
wenden würde und fragt, ob dies zulässig sei. Frau Plein wird sich bei Regiobus erkundigen. 
 
Anmerkung der Verwaltung:
 
Die Regiobus hat eine ausdrückliche Anweisung an die Fahrer dahingehend erteilt, dass der
Bus an der dafür vorgesehenen Stelle wenden muss und keinesfalls auf Privatgelände oder
dem Parkplatz der Feuerwehr wenden darf.
 
 12.2. Boden- und Bauschuttdeponie, Am Dammkrug , Bordenau  

 
Frau Czernitzki möchte wissen, ob bezüglich der Boden- und Bauschuttdeponie eine
Infoveranstaltung geplant sei. Frau Plein bejaht dies und wird deswegen mit dem Investor in
Kontakt treten. 
 
Anmerkung der Verwaltung:
 
Die Verwaltung ist im Austausch mit der Betreiberfirma. Sobald sich neue Erkenntnisse aus
den erforderlichen Gutachten o.Ä. ergeben, wird zeitnah eine öffentliche
Informationsveranstaltung stattfinden. Dies ist mit der Betreiberfirma entsprechend vereinbart.
 
 12.3. Widmung von Sportplätzen  

 
Herr Wesemann stellt anlässlich der Grundsteuerreform die Frage nach den Erfordernissen
für eine Widmung von Sportplätzen, um von der Grundsteuer befreit zu werden. Laut Frau
Plein werden Sportplätze grundsätzlich nicht öffentlich gewidmet. Dies würde zzt. geprüft und
sodann in den Gremien dazu berichtet.
 
 12.4. Provisorische Fußgängerampel Leinstraße  

 
In Beantwortung der Frage von Frau Schlicker nach Nutzung und Dauer der Fußgängerampel
führt Frau Plein aus, dass diese sehr wohl gut frequentiert werden würde und dass derzeit
nicht abgeschätzt werden könne, wie lange sie noch in Betrieb sein wird. Herr Lindenmann
ergänzt, dass besonders Schulkinder diese zur Querung der Straße nutzen würden.
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Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Herr Jaster den öffentlichen Teil der Sitzung um
18:40 Uhr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinz-Günter Jaster  Iris Mohrhoff
Ausschussvorsitzender  Protokollführerin

 
 
Neustadt a. Rbge., 30.01.2026
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Solarpark Borstel/Hagen
In Neustadt a. Rbge.
Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine 
Ordnungsangelegenheiten 
     
26.01.2026

Eine Zusammenarbeit der

und
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Was bisher geschah

2

• Vorstellung der Projektidee im Ortschaftsrat Mühlenfelder Land am 05.03.2025

• Vorstellung der Projektidee im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allg. 
Ordnungsangelegenheiten am 24.03.2025

• Bürgerinformationsveranstaltung am 04.06.2025

• Erneuter Vorstellungstermin und Abstimmungstermin im Ortschaftsrat Mühlenfelder Land am 28.07.2025

• Ortsratssitzung Mühlenfelder Land am 19.11.2025: einstimmige Ablehnung des Antrags

• Präsentation/Beratung im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine 
Ordnungsangelegenheiten am 26.01.2026
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Ausgangslage - Ursprüngliche Gebietskulisse

3

• 49 ha Bruttofläche

• Zum Zeitpunkt der Antragstellung 
keine Detailplanung, da es um eine 
grundsätzliche Zustimmung geht 

• In dieser Phase noch keine 
Abstände berücksichtigt zu: 
• Wohnbebauung
• Dorfgemeinschaftsplatz
• Wald 
• Naturdenkmal „Buschberg“ 
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Gebietskulisse – Planerisches Konzept / „Nettofläche“
Konkretisierung in Abstimmung mit OR am 28.07.2025 und 09.10.2025

4

Effektive Flächenanpassung/Reduzierung 
(eingezäunte Fläche) auf 39 ha

Fläche innerhalb 200m Korridor: 19,4 ha

Fläche außerhalb 200m Korridor: 20,2 ha
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Gebietskulisse – Nettofläche 
Konkretisierung in Abstimmung mit OR am 28.07.2025

5

Ergebnis der Diskussionen und Angebot der Enerparc:
1. Effektive Flächenanpassung/Reduzierung (eingezäunte Fläche): 39 ha

2. Freihaltebereich von der Modulbelegung zwischen Dorfgemeinschaftsplatz und Naturdenkmal „Buschberg“

3. Einhaltung 50m Abstand zum ND „Buschberg“ sowie zum Waldstück „Mergelkuhle“ im Süden

4. Einhaltung 35m Abstand zum Wald im Norden

5. Verzicht der Bebauung mit Solarmodulen im Bereich des Dorfgemeinschaftsplatzes + Vergrößerung der Abstände + 
zusätzliche Eingrünung in diesem Bereich

6. Anpassung der Anlagenausdehnung an relevanten Stellen zur verbesserten Einbindung in das Landschaftsbild und 
Reduktion der Einsehbarkeit, insbesondere an den definierten Bereichen entlang der Feldwege, die von 
Fußgängern und Radfahrern genutzt werden

7. Zurücksetzen der Zaungrenzen in den definierten Bereichen um eine „Schlauch- bzw. Tunnelwirkung“ zu 
vermeiden und die betreffenden Bereiche räumlich zu öffnen
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Gebietskulisse – Nettofläche
Konkretisierung in Abstimmung mit OR am 28.07.2025

6

8. Weitere Eingrünungen zur besseren Integration in die Landschaft zur Minimierung der Einsehbarkeit - bei Bedarf 
auch noch in weiteren Bereichen darstellbar (genaue Festsetzung erfolgt im B-Plan Verfahren)

9. Zurücksetzen bzw. Reduzierung der Anlagengröße im Bereich des Wohnhauses „Zum Bahnhof 7“, indem 
Modulreihen reduziert werden und auch hier auf die Eingrünung besonderen Wert gelegt wird, damit mindestens 
100m Abstand gem. Kriterienkatalog zum Wohnhaus eingehalten wird

10. Aufnahme eines öffentlich zugänglichen Weges entlang der Bahn im süd-östlichen Anlagenbereich zwischen 
Wohnhaus und Durchfahrt zum Bahnhof Hagen

11. Umfangreiche Wegeverbesserung im Zuge des Anlagenbaus und Betrieb über den Zeitraum des Anlagenbetriebs 
für Radfahrer entlang der südlichen und westlichen Grenzen des geplanten Solarparks

12. Fokus auf das Naturdenkmal bei der Ausarbeitung von Ausgleichs- und ggf. Artenschutzmaßnahmen ergänzt mit 
ggfs. Infotafeln und einem Lehrpfad, um das Naturdenkmal als Solches noch mehr zu würdigen
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Impressionen Rücksichtnahme auf Sichtbarkeit / Landschaftsbild
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Szenario, falls das Vorhaben nur im 200m Korridor umsetzbar wäre

8
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Kriterienkatalog zur Standortfindung für PVA der Stadt Neustadt a. Rbge.

9

Kriterium Erläuterung erfüllt?

Versiegelte Fläche ertragsschwache Böden! nein

Konversionsfläche nein 

200 m-Streifen längs der DB-Strecke und Bundesstraßen ✓ 

Nutzung vorbelastete Fläche / Straßenlärm ✓ 

Nähe zu Netzeinspeisepunkt (110 - 380 kV-Leitung, UW) ✓ 

Vorranggebiet Torferhaltung ✓ 

Vorranggebiet Biotopverbund ✓ 

Vorranggebiet Natura 2000 (FFH) ✓ 

Vorranggebiet Rohstoffgewinnung ✓ 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft nein 

Vorbehaltsgebiet Wald ✓ 

Vorbehaltsgebiet Erholung ✓ 

Vorh. Bebauung + bauleitplan. gesicherter Bereich + 400m Puffer n.B. ✓ 

SuedLink-Korridor; 380-kV-Leitung; 220-kV-Leitung ✓ 
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Kriterienkatalog zur Standortfindung für PVA der Stadt Neustadt a. Rbge.

10

Kriterium Erläuterung erfüllt?

Bauflächen im Flächennutzungsplan ✓  

Naturschutzgebiet ✓  

Naturschutzgebiet (Voraussetzung erfüllt) ✓  

Landschaftsschutzgebiet ✓  

Naturpark Steinhuder Meer nein 

gesetzlich geschützte Biotope gem. §30 BNatSchG ✓  

Geschützte Landschaftsbestandteile ✓  

Naturdenkmal + 50 m-Abstandspuffer ✓  

Brutvogellebensräume und Gastvogellebensräume n.B. ✓  

Bewertung der Biotoptypen (=> LRP Karte 1) ✓  

Bewertung von Gebieten für den Tier-/Pflanzenartenschutz (=> 
LRP Karte 1)

✓  

Geringe Wahrnehmbarkeit in der Landschaft subjektiv 

Vermeiden von Zerschneidung und Barrierewirkung subjektiv 

Touristische Radrouten n.B. ✓  
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Kriterium erfüllt?

Sichtbarkeit / Landschaftsbild / keine Störung des Orts- und Kulturbildes subjektiv

Landschaftsbaulicher Sichtschutz ist vorzusehen ✓  

Nächtliche Sicherheitsbeleuchtung ✓  

Abstand zu Wohngebäuden von 100m ✓  

Nachweis der Umsetzbarkeit + finanzielle Beteiligung der Neustädter Bürger*innen ✓  

PVA-Standort gilt gewerberechtlich als Betriebsstätte/Zweigniederlassung ✓  

Gewerbeanmeldung ✓  

Aufstellung eines vorhabenbezogenen B-Plans [Anmerkung: sofern außerhalb 200m] ✓  

Wertigkeit der Flächen für die landwirtschaftliche Produktion und Erhalt der wirtschaftlichen Basis 
landwirtschaftlicher Betriebe 

✓  

Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln darf durch den Ausbau der PV-FFA nicht gefährdet 
werden.

✓  

Sicherstellung des Fortbestehens landwirtschaftlicher Betriebe als ein zentrales Anliegen der 
Energiewende zu gewährleisten

✓  

Stellungnahme der Landwirtschaftskammer zur einzelbetrieblichen und zur agrarstrukturellen 
Verträglichkeit beizufügen

✓  
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Kriterium erfüllt?
PV-FFA sind grundsätzlich per Erdverkabelung in bestehende und noch zu entwickelnde Energienetze 
zu integrieren. 

✓  

Kombination mit Strom- und Wärmespeichern, mit Wind und Biomasseanlagen, Einbindung von 
Nahwärmenetzen zu prüfen

Stromspeicher

Erzeugung von Wasserstoff unter Einsatz der PV-FFA Zu prüfen 

Artenschutzrechtliches Gutachten und Biotoperfassung / Ausgleich in der PVA bestenfalls ✓  

Potenziale zur Biotopvernetzung und zur Einbettung in lokale Ökosysteme sind zu nutzen ✓  

Vorhalten von Wildkorridoren sofern relevant ✓  

Nachweis des Flächenunterhalts/Pflege der PVA; naturschutzfachliches Monitoring, 
Regenwasserabfluss

✓  

Saatgut zur Förderung der Artenvielfalt; Mahd nicht vor 15.6.; keine chem.-synthet. Düngemittel ✓  

Artenschuttfördernde Umzäunung ✓  

Bienenkästen / Unterhalt Imkerei auf der Fläche ermöglichen ✓  
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• Kommunalabgabe (nach §6 EEG bzw. NWindPVBetG möglich): Abgabe für die Kommune von 0,2 ct/kWh

• Beispielrechnung: 50 MWp entspricht ca. 50 Mio. kWh p.a. = ca. 100.000 EUR p.a.

• Zusätzlich: 0,1 ct/kWh nach NWindPVBetG 

• Bei Umsetzbarkeit des Vorhabens ausschließlich im 200m Korridor:

• 25 MWp entspricht ca. 25 Mio. kWh: ca. 50.000 EUR p.a.

• Zusätzlich: 0,1 ct/kWh nach NWindPVBetG 
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Fazit
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✓ Planerisch optimaler Standort, der aktuell keine planerischen, wirtschaftlichen Unwägbarkeiten 
aufzeigt und somit beste Voraussetzungen für einen sehr guten Solarparkstandort mit sich bringt

✓ Netztechnische Umsetzbarkeit gegeben („Jackpot“ in der aktuellen Netzanschlusssituation in vielen 
Regionen)

✓ Mitbestimmung und Mitgestaltungsmöglichkeiten der Stadt Neustadt a. Rbge. im B-Plan Verfahren 
vs. Umsetzung des Vorhabens nach § 35 BauGB ohne echte Partizipation 

✓ Privatrechtliche Umsetzbarkeit ist gegeben

✓ Mehr Wertschöpfung bei Umsetzung des gesamten Vorhabens für das Gemeinwohl
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1. Über Renino - Projektverantwortlichkeiten

Maximilian Bosch

Technische Planung und Umsetzung

X maximilian.bosch@renino.de

0172 1600501

Jan-Hendrik Piel

Kommunikation und öffentlichkeitsarbeit

jan-hendrik.piel@renino.de

t 0176 45618442



Kriterien, Grundätze und Hinweise für die
Beurteilung eines Vorhabens (unter Vorbehalt
von Einzelfallentscheidungen durch den Rat):

1) Sichtbarkeit/Landschaftsbild

2) Regionale Wertschöpfung/Wahrung kommunaler lnteressen

3) Wertigkeit der Flächen für die landwirtschaftliche
Produktion und Erhalt der wirtschaftlichen Basis
landwirtschaftlicher Betriebe

4) Integration in bestehende und noch aufzubauende
Energienetze

5) Begrenzung des jährlichen Zubaus an PV-FFA

6) Natur-, Arten- und Gewässerschutz

Grundsatzpapier PV-FFA

CDU BUNDNIS 90
DIE GRIMM

T

w
Nestlx11

Anderungsantrag zur Drucksache 2022/290/1
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Kriterien, Grundsätze und Hinweise zur räumlichen Steuerung von Freiflächen-PV-
Anlagen (PV-FFA) durch Bauleitplanverfahren im Gebiet der Stadt Neustadt am Rü-
benberge

Präambel

Im Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge. werden bereits derzeit erhebliche Mengen an erneuerbaren Ener-
gien gewonnen. Dazu tragen insbesondere rund 70 Windenergieanlagen, 13 realisierte Biogasanlagen,
Wasserkraftanlagen, vorwiegend auf Dächern installierte Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke



Legende
1:3 Projektflache

Böden

Bodenpunkte (kleiner 50)

MI  11 - 21

21 - 31

31 - 41

Google Satellite

200 400 m

2. Solarpark Eilvese

Verträglichkeit mit der
Landwirtschaft

Flächenhafte durchschneliche
Bodenpunkte von 35,01

Flächenhafte durchschnittliche
Bodenpunkte der Stadt Neustadt vo
37,9

Die Bodenpunkte liegen in Gänze
unterhalb des niedersächsischen
Grenzwertes für PV-Freiflächenanlagen i
Höhe von 50 und sind auch im Hinblick
auf das Stadtgebiet als
unterdurchschnittlich zu bewerten.
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Legende
Projektfläche

Stromnetzinfrastruktur

Windenergieanlagen

".,/ Windgebiete - rechtsgültig

WP Eilvese (EEF)

Trassenverlauf - Variante A

Trassenvedauf - Variante A_Opt

Trassenverlauf - Variante

r UW Mast 21

A Umspannwerke
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2. Solarpark Eilvese

4) Integration in bestehend
• und noch aufzubauende
Energienetze

• Windpark EEF: gemeinsamer
Netzanschluss in Planung

• Synergieeffekte möglich

• Absichtserklärung zwischen beiden
Vorhabenträgern unterzeichnet
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